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Auszug aus der Hausordnung der Windberg-Arena 
1. Verwaltung der Windberg-Arena

Die Windberg-Arena wird im Auftrag der Stadt Freital von der GABS Freital mbH,
Lutherstraße 22 in 01705 Freital verwaltet.

Telefon (0351) 6 48 32 10

Geschäftsführer: Steffen Frost

2. Geltungsbereich

Der Geschäftsführer, seine Stellvertreter und die Mitarbeiter der Windberg-Arena und weitere von ihnen beauftragte Personen üben das Hausrecht auf dem gesamten Gelände der Windberg-Arena sowie der Außenanlagen, einschließlich der Parkplätze aus.

Alle Personen, die sich auf dem Gelände aufhalten, haben die Regelungen dieser Hausordnung uneingeschränkt zu beachten und den Anweisungen des Hausherren sowie seinen Beauftragten Folge zu leisten. Die Hausordnung ist in Auszügen zu veröffentlichen.
3. Grundsätze

Diese Hausordnung dient dem Schutz von Personen und Sachen und der Sicherung des geordneten Arenabetriebes. Die Windberg-Arena Freital ist ein Sport-, Kultur- und Freizeitzentrum in dem generationsübergreifend gearbeitet wird. Oberstes Gebot ist ein freundlicher, höflicher und disziplinierter Umgang miteinander.

Wir lehnen folgendes ab:

· Beschmutzung 

· Beschädigungen 

· Psychische Gewalt 

· Körperliche Gewalt 

· Drogen 

· Waffen 

· Gefährdung anderer 

· Gefährdung durch uns selbst 

4. Ordnung und Sauberkeit

Alle Personen, die sich auf dem Arenagelände befinden, halten Ordnung und Sauberkeit. Das  Weisungsrecht üben Mitarbeiter der Windberg-Arena und der GABS mbH Freital aus.
Ein Verstoß gegen die Hausordnung führt (unter Beachtung der Verwaltungsvorschriften) zur Anzeige und kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben.

Alle vorhandenen festen und mobilen Einrichtungsgegenstände sowie das Gebäude an sich, sind pfleglich zu behandeln. Von jedem Nutzer ist auf das Einsparen von Strom, Wasser und Wärme Rücksicht zu nehmen. 

· Alle vorhandenen Abfälle sind in bereitstehende Behälter zu entsorgen. 

· Das Befahren der Arena ist nur mit Ausnahmegenehmigung der Verwaltung sowie Polizei- und Rettungsfahrzeugen erlaubt. Für den Verlust oder Beschädigungen von Fahrzeugen wird keine Haftung übernommen. 

· Das Entfernen von Gegenständen (Sitzbänke, Abfallbehälter, Pflanzen etc.) ist mit der Verwaltung abzustimmen, ebenso die Umgestaltung der vorhandenen Räume. 

· Die Arena ist nur durch die gekennzeichneten Eingänge zu betreten bzw. zu verlassen. 

· Im Interesse allgemeiner Sicherheit ist das Rennen zu unterlassen. 

· Aushänge an den Wänden und Informationstafeln bedürfen der Genehmigung durch die Verwaltung. Aushänge an den Glasflächen sind nicht zulässig. 

· Für eine zusätzliche Eigenversorgung ist stets eine Absprache mit der Verwaltung zu treffen. Die Bedienungsanleitung vorhandener elektrischer Geräte ist zu beachten. Technische Fehlfunktionen sind unverzüglich dem Sekretariat mitzuteilen. 

· Für den Verlust von sämtlichen Gegenständen wird keine Haftung übernommen. Die Aufbewahrung von Sportbekleidung, Geräten und anderen Gegenständen sowie Lebensmitteln über einen Tag hinaus ist nur nach Absprache mit der Verwaltung gestattet.
· Die Entnahme von Möbeln, Geräten und sonstigen Gegenständen sowie das Ergänzen des Mobiliars darf nur in Abstimmung mit dem jeweiligen Verantwortlichen erfolgen. 

· Beschmutzte bzw. beschädigte Gegenstände sind sofort dem Verantwortlichen oder im Sekretariat anzuzeigen. 

· Schmierereien, Beschädigungen und grobe Verunreinigungen sind verboten und sofort bei der Verwaltung zu melden. Die Fensterbretter und Heizkörper sind nicht als Sitzgelegenheiten zu nutzen. 

· Das Einlagern von Lebensmitteln und sonstigen verderblichen Gütern ist untersagt. 

· Die Inbetriebnahme von sonstigen elektronischen und elektrischen Geräten ist mit der Verwaltung abzusprechen. 

· Jeder Nutzer der Windberg-Arena hat den an ihn übergebenen Urzustand wieder herzustellen. Nebenabreden sind gesondert vertraglich festzulegen.

5. Nutzung der Einrichtung

Die Nutzung der Windberg-Arena erfolgt nach einem Belegungsplan, der mit den Mitarbeitern der Windberg-Arena abgestimmt ist. Die Belegung kann täglich erfolgen, entsprechend des in der Bundesrepublik geltenden Gesetzes zur Durchführung von Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen. Für die Nutzung kann eine Gebühr erhoben werden. Jeder Nutzer unterliegt den allgemeinen gültigen Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Jeder Veranstalter ist für Ordnung und Sicherheit während der Veranstaltung sowie zur Vor- und Nachbereitung selbst verantwortlich. Für Verstöße kann er haftbar gemacht werden. Er ist zum Schadenersatz verpflichtet. Jeder Veranstalter hat vertraglich eine Person namentlich als Ansprechpartner für den Vermieter zu benennen. Der Veranstalter ist für einen ausreichenden Sanitätsdienst und der Anmeldung bei der GEMA verantwortlich.
Werbemaßnahmen, Dekorationen, Anbringen von Schildern, Planen u.Ä. sind mit dem Vermieter abzusprechen. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen bedürfen der Zustimmung durch die Verwaltung.
Alle Besucher und Nutzer die der Hausordnung zuwider handeln oder sonst die Ordnung stören, können von der weiteren Nutzung ausgeschlossen werden und entsprechend des Vergehens Hausverbot erhalten.
Fundsachen sind bei der Verwaltung abzugeben.

6. Gewalt, Drogen, Waffen und verfassungsfeindliche Vorkommnisse

Verfassungsfeindliche Verhaltensweisen und Gewalt widersprechen den Grundsätzen menschlichen Zusammenlebens. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus werden an der Windberg-Arena nicht geduldet und konsequent verfolgt und bestraft.

      Drogen 

Besitz, Handel und Konsum von Drogen sind verboten. Bei Zuwiderhandlung erfolgt Hausverbot und eine Anzeige.
      Waffen
Das Mitbringen von Waffen sowie waffenähnlichen Gegenständen u.a. auch Soft-Air-Waffen, Laserpointer, pyrotechnische Erzeugnisse, Reizstoffe, Tränengas sowie Spring- und Klappmesser ist grundsätzlich verboten. Zuwiderhandlungen führen zum Hausverbot. Die Gegenstände werden eingezogen. Bei Minderjährigen werden die Erziehungsberechtigten benachrichtigt. Verstöße gegen das Waffengesetz ziehen strafrechtliche Konsequenzen nach sich

.

7. Haftung bei Sachschäden

Die Benutzung der Windberg-Arena einschließlich aller Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Nutzungsberechtigten stellen die Stadt Freital sowie die GABS mbH von etwaigen Haftungsansprüchen der Benutzer und Besucher und sonstiger Dritten frei, die in Zusammenhang mit der Benutzung der Arena sowie aller Nebenräume, der Zugänge, der Einrichtung und der Außenbereiche stehen.

Die Nutzungsberechtigten verzichten ihrerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Stadt Freital und die GABS mbH für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltungmachung von Rückgriffansprüchen gegen die Stadt Freital, die GABS mbH sowie deren Bediensteten und Beauftragten. Bei Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz entstanden sind, kann jeder zum Schadensersatz verpflichtet werden. 
Nutzungsberechtigte/Veranstalter verpflichten sich, durch eine ausreichende Haftpflichtversicherung Freistellungsansprüche zu decken.
Die Stadt Freital sowie die GABS mbH haften weder bei Diebstahl noch bei Beschädigung von abgelegten Kleidungsstücken und Gegenständen, die von Benutzern und Besuchern mitgebracht oder abgestellt wurden.
Die Stadt Freital und die GABS mbH haftet nur für Mängel, die sie zu vertreten hat.

10. Inkrafttreten 

Diese Hausordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.






